
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Brandt, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Mail vom 23. August 2017 haben Sie uns um eine Stellungnahme zu 
einer geplanten Sonntagsöffnung am 8. Oktober 2017 gebeten. Dieser 
Bitte kommen wir gerne nach. 
 
Nach Prüfung des Antrages auf eine Sonntagsöffnung anlässlich der 
ANUGA kommen wir zu dem Ergebnis, dass Ihre Begründung des 
Anlassbezuges aus unserer Sicht rechtskonform ist. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 1. Dezember 
2009 (1 BvR 2857/07, 1BvR2858/07) darauf hingewiesen, dass ein 
besonderer Anlass notwendig ist, um eine Ausnahme von der 
grundsätzlichen Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen im Einzelhandel zu 
rechtfertigen. Weiter führte das Gericht aus: „Ein bloß wirtschaftliches 
Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und ein alltägliches 
Erwerbsinteresse potentieller Käufer genügen grundsätzlich nicht, um 
Ausnahmen von dem verfassungsunmittelbar verankerten Schutz der 
Arbeitsruhe zu rechtfertigen.“ Nach Auffassung des Gerichts muss ein 
erkennbares öffentliches Interesse vorliegen.  
 
Dieses öffentliche Interesse ist u.E. nachvollziehbar dargelegt. 
 
Nach den klaren und deutlichen Hinweisen der Gerichte werden wir der 
geplanten Sonntagsöffnung nicht widersprechen, möchten jedoch darauf 
hinweisen, dass eine Beschäftigung am Sonntag nur freiwillig geschehen 
soll. 
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Da die beantragte Sonntagsöffnung anlässlich der Weihnachtsmärkte ausdrücklich nicht 
von uns gewünscht ist, werden wir den Antrag umfassend prüfen und kommen dazu noch 
gesondert auf Sie zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Britta Munkler 
stellv. Geschäftsführerin 
 
 




